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Frage Antwort 

1. Wo finde ich die Informa�onen 
und Unterlagen  
auf der Webseite der Klimaschutz- 
und Energieagentur 
Niedersachsen?  

Der Link zu der nicht-öffentlichen Seite inkl. dem Download 
der Checkliste wurden Ihnen bereits per E-Mail zugesandt.  

2. Gibt es die Erklärungen zur 
Vorgehensweise der Beratungen 
auch nochmal per E-Mail?   

Das Dokument wie auch das Erklär-Video werden Ihnen auf 
unserer Homepage, einer nicht-öffentlichen Seite mit 
Informa�onen für BeraterInnen, zur Verfügung gestellt.  

3. Ist eine Beratung online, per 
Foto, Echtzeit, Videorundgang oder 
ein virtueller Rundgang zulässig?  

Nein! Es sind ausschließlich aufsuchende, persönliche Vor-
Ort-Beratungen zulässig.  

4. Läu� die Beratungsak�on nur im 
Jahr 2023? 

Die Beratungsak�on wird bis zum 31.10.2024 fortgeführt. 

5. Darf ich die Beratung auch in 
einem anderen  
Bundesland außer Niedersachsen 
durchführen?  

Nein. Es werden Fördergelder des Landes Niedersachsen 
verwendet, daher begrenzt sich das Gebiet für die 
Durchführung der  
Beratungen auf das Land Niedersachsen.  

6. Ergibt sich aus der Beratung eine 
weitergehende Verpflichtung für 
die Kundin/den Kunden?  

Nur die, dass er/sie für mögliche Nachfragen zur 
Qualitätskontrolle zur Verfügung stehen muss. Das 
unterschreibt er/sie auf dem  
Leistungsnachweis. Wir müssen die  
Beratungen s�chprobenar�g evaluieren, da es sich um 
Fördergelder des Landes handelt.  

7. Kann man die Beratung auch 
ohne Tablet durchführen?  

Die Beratung kann auch ohne Tablet durchgeführt werden. 
Allerdings entstehen dadurch zusätzliche Druckkosten und 
i.d.R. auch zusätzliche Porto- oder Fahrtkosten und -zeiten. In 
dem Fall muss der ausgefüllte Beratungsbogen nach 
Durchführung der Beratung eingescannt, die Kopie sicher 
abgelegt und das Original dem/der Ratsuchenden übergeben 
werden.  
Das digitale Ausfüllen des PDFs ist wesentlich einfacher und 
effizienter. Sie nehmen nur den vorausgefüllten 
Leistungsnachweis für die Unterschri� und Ihr Tablet mit zur 
Beratung. Den Beratungsbogen füllen Sie am Tablet aus und 
senden ihn zum Schluss direkt vor Ort per E-Mail an den/ die 
Ratsuchende/n und speichern ihn bei sich ab.  
In beiden Fällen muss der Leistungsnachweis von der/ dem 
Ratsuchenden unterschrieben werden und Sie müssen ihn 
einscannen und als Datei abspeichern. Dabei unbedingt nach 
dem vorgegebenen Muster TT-MM-JJ-Name, also z.B. 15-01-
23-Mustermann mit dem Dateinamen versehen, um ihn 
Ihrer Rechnung beizufügen. Anders bezeichnete 
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Leistungsnachweise werden mitsamt der Rechnung 
automa�sch zurückgewiesen! 

8. Gibt es technische 
Anforderungen an das zu 
verwendende Tablet?   

Nein. Der Beratungsbogen kann auch per  
Notebook ausgefüllt werden. Wir empfehlen Adobe Acrobat 
Reader oder Foxit als App. Das geht mit einem I-pad, einem 
Samsung Galaxy Tablet und vermutlich mit jedem anderen 
Tablet auch, auf das man eine dieser Apps installieren kann. 
Mit einem großen Handy kann es auch funk�onieren, ist aber 
unkomfortabel. 

9. Darf ich in meinem Betrieb 
mehrere  
Vorgangsnummern beantragen, 
wenn meine  
Mitarbeiter ebenfalls 
Energieberater*innen sind?  

Ja. Für jeden Mitarbeiter/in der/die zugelassene/r 
Energieberater/in ist, können Vorgangsnummern beantragt 
werden.  

10. Darf mein/e Mitarbeiter/in, 
der/die auch 
Gebäudeenergieberater/in ist, die 
Beratung auch durchführen?  

Ja, aber unter ihrer/ seiner eigenen Vorgangsnummer.  

11. Kann ich Sammelrechnungen 
für meine Mitarbeiter und mich 
erstellen? 

Nein. Jede Vorgangsnummer ist einer Energieberaterin bzw. 
einem Energieberater zugeordnet. Die Rechnungen stellen 
Sie also bite getrennt.  

12. Ein Gebäude wurde im Jahr 
2022 übernommen. Die 
Verbräuche der letzten Jahre liegen 
vor/während der Beratung nicht 
vor. Was ist zu tun?  

In diesem Fall sollten Sie den Verbrauch von einem Jahr 
nehmen und als  
Durchschnitsverbrauch ansetzen, dies aber unter 
„Sons�ges“ zum Schluss auf der letzten Seite des 
Beratungsbogens vermerken.  

13. Kann man den 
Leistungsnachweis auch digital auf 
dem I-Pad mit einem Apple-Pen 
unterschreiben lassen?  

Das ist möglich, aber wir empfehlen dies nicht. Eine leserliche 
bzw. vergleichbare Unterschri� des Kunden ist auch in Ihrem 
Interesse.  

14. Wie erstelle ich die Rechnung, 
die hochgeladen werden soll?   

Auf die Art wie Sie jede Rechnung sonst auch erstellen. Bei 
dem Hochladen der Rechnung wählen Sie die 
Vorgangsnummer aus der Liste aus und der Rest füllt sich 
weitgehend selbst aus, da die Daten hinterlegt sind. Dann 
laden Sie die korrekt bezeichneten Leistungsnachweise hoch 
nach dem Muster 15-01-23-Mustermann (TT-MM-JJ). 

15. Brauchen Sie für 10 Beratungen 
10 Rechnungen oder eine 
Sammelrechnung?  

Eine Zwischenrechnung für eine  
Vorgangsnummer kann für 10 bis 29  
Beratungen gestellt werden, für eine Schlussrechnung 
können 1-30 Beratungen abgerechnet werden. Hinweis: 
Stellen Sie unbedingt nach den ersten 10 Beratungen eine 
Rechnung, damit unser System Sie frühzei�g registriert und 
die Bearbeitung einmal fehlerfrei funk�oniert hat.  
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16. Muss ich den Beratungsbogen 
bei der Rechnungsstellung mit 
hochladen?  

Nein! Bite laden Sie diesen keinesfalls mit hoch! Nur die 
Rechnung und die einzelnen  
Leistungsnachweise sind hochzuladen.  

17. Wenn die Beratung von 
meinem/r  
Mitarbeiter/in gemacht wird, muss 
diese/r auch mit Ihnen abrechnen, 
oder kann ich das übernehmen?  

Sie selbst stellen die Rechnung für Ihren  
Mitarbeiter und laden die dazugehörigen 
Leistungsnachweise mit der Rechnung unter der 
Vorgangsnummer des Mitarbeiters hoch.  

18. Wenn mein Mitarbeiter sich als 
Person registriert, kann die 
Abrechnung dann trotzdem formal 
über den Betriebsinhaber erfolgen, 
damit es steuerrechtlich 
einwandfrei ist?  

Auf jeden Fall. Sie selbst stellen die Rechnung für Ihren 
Mitarbeiter und laden die Leistungsnachweise mit der 
Rechnung unter der Vorgangsnummer des Mitarbeiters hoch.  

19. Kann ich die Beratung zu 
Eigentumswohnungen 
durchführen? 

Ja. Das Beratungsangebot richtet sich an Eigentümerinnen 
und Eigentümer von privat genutztem Wohnraum. Dazu 
zählen Eigentumswohnungen. 
Der Beratungsbogen kann weitgehend wie auch bei 
Ein/Zweifamilienhäusern ausgefüllt werden. Bite geben Sie 
unter „Weitere Hinweise“ an, dass es sich um eine 
Eigentumswohnung gehandelt hat. 

20. Kann ich die Beratung in 
Mehrfamilienhäusern durchführen? 

Nein. Das Angebot richtet sich an nur an Eigentümerinnen 
und Eigentümer von privat genutztem Wohnraum, wobei 
eine mitvermietete Wohnung im selben Gebäude sein kann. 

21. Wie werden 
Solarthermieanlagen bewertet? Sie 
finden sich nur an einer Stelle im 
Bewertungsbogen. 

Werden zur Beheizung Solarthermieanlagen mit 
Nichtbrennwertkesseln eingesetzt, steht es Ihnen frei, bei der 
Bewertung eine höhere Energieeffizienzklasse anzukreuzen. 
Bite vermerken Sie dies unter „Weitere Hinweise“. 
Wird eine Solarthermieanlage ausschließlich zur 
Warmwassererzeugung genutzt, können Sie bei der 
„Gesamteinschätzung Wärmeerzeugung Warmwasser“ eine 
höhere Bewertung vornehmen, als dies der 
Hauptwärmeerzeuger allein zulassen würde. Bite vermerken 
Sie auch dies unter „Weitere Hinweise“. 

22. Ich kann meine Unterschri� 
nicht auf den Beratungsbogen 
hochladen. Was muss ich tun? 

Scannen Sie Ihre Unterschri� ein und speichern Sie sie im 
jpeg-Format auf dem Desktop ab. Öffnen Sie das 
Beratungsformular auf Ihrem Desktop mit Adobe Acrobat 
Reader, klicken Sie im Dokument auf „Unterschri� hier 
hochladen“ und nehmen Sie die Unterschri� von Ihrem 
Desktop. Speichern Sie das Dokument als PDF ab. 

23. Wie erhalte ich den Flyer, der 
bei der Beratung übergeben 
werden muss? 

Schornsteinfeger*innen, die diese Beratungen durchführen, 
können die Flyer bei ihren Innungen abholen. Alle 
Berater*innen können ihn aber auch über folgenden Link 
herunterladen und ausdrucken: htps://www.klimaschutz-
niedersachsen.de/_downloads/Broschueren/Folder_Wa_rme
pumpen_Bestand_4-Seiter_Web.pdf?m=1683882847& 

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/Broschueren/Folder_Wa_rmepumpen_Bestand_4-Seiter_Web.pdf?m=1683882847&
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/Broschueren/Folder_Wa_rmepumpen_Bestand_4-Seiter_Web.pdf?m=1683882847&
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/Broschueren/Folder_Wa_rmepumpen_Bestand_4-Seiter_Web.pdf?m=1683882847&
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24. Wann müssen spätestens die 
Rechnungen gestellt sein? 

Wir biten dringend darum, die Rechnungen für alle bis zum 
10.12.2023 durchgeführten Beratungen auch bis zu diesem 
Termin bei uns einzureichen. Für alle bis dahin nicht 
abgerechneten oder später durchgeführte Beratungen ist 
dann erst wieder ab Januar 2024 ein Rechnungsupload 
möglich.  

25. Reicht es aus, Fotos vom 
ausgefüllten Beratungsbogen 
abzuspeichern? 

Wenn eine Prüfung bei Ihnen erfolgen sollte, wird ein PDF 
mit allen Seiten des Beratungsbogens angefordert werden. 
Selbstverständlich muss das PDF-Dokument in allen Teilen 
lesbar sein. Sie müssten die Fotos der einzelnen Seiten dann 
in der rich�gen Reihenfolge in ein PDF sor�eren. 

  


